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SCHREIBEN VON AMMANN UND RAT VON STADT UND AMT [ ZUG AN DEN FRANZ.
AMBASSADOREN JEAN DE LA BARDEl1

"Die Zwey Underschidenliche schryben , so E. Ex . von wegen begärten uffbruohs

Zuo dienst Jr Königl . Mt . [Ludwig  XIV . ] unlengst an unss abgäohen Las¬

sen , haben wir Empfangen und so U. Ex . uff dem begären beharret , heten wir mit

erforderlichen conditionen , den Pundtspflichten gemäss , gebürendt unss Zu

entschliessen nit Underlassen . Wan nun aber wegen Jüngst [ durch Luzern , Frei¬

burg und Solothurn ] emüwerten Pündtnuss , under dem gemeinen Mann , Undt Jn

den . . . übrigen [III kath . ] Ohrten [ UE, SZ, UW] , unglyche gedankhen geschöpfft

undt besondere missverständ erwekht werdendt : als häbendt wir unsers Orths

wegen U. Ex . nachmalen Anzufüegen nit umbgahn mögen dass Zwahr die Pundtsin-

strument von unss in glicher Form , wye von Uebrigen Vor und nachgehenden . . .

Catholischen Orthen beschächen , und buchstäblichem Inhalt gemäss , wie der Jn

A° . 1602 uffgerichte tractat einzig mit Enderung des Königs Kamen [anstelle

von Heinrich  IV . Ludwig XIV . ] und der Jahrzähl von handen geben , wyl

aber sidthero besagten Jars Ettwelliche Stätt und Lender [- Provinzen ] an die

Cron Frankhrych gewachsen . . . [ und ] etliche noch in wehrendem Kriegsstritt

[mit Spanien ] begriffen , von Andern unsem Pundtsverwandten nit cediert wel¬

che dan durch den Leisten Articul Jn dem Pundtbrieff dis orths Vorbehalten



worden : Als sollendt dieselbigen Jn diser emüwerten beschirmblichen Pündt-

nuss noch nit gemeint undt begriffen syn . Wye dan auch andere interessierte

. . . Catholische Orth [ in gleicher Form Beschlüsse gefasst hätten ] , von denen

wir uns billich nit sonderen , und u . Ex . hiemit solches nit bergen . . . wel¬

len " .

"hab dm Landtick'UbeA [Adam S f g n e. a]  eün glyckz copfe. geAchfkkt"

1 ) vgl . dazu AH 60/50
2 ) Damit sind wohl die Briefe vom 7. April (AH 61/3 ) und vom 11 . April (AH

60/108 ) gemeint.

Konzept und Dorsualnotiz von Stadt - und Amtsrat B e a t II . Zurlauben
AH 68 , 115
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